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1. Verbindlichkeiten unserer Bedin¤un¤en

Für alle Analysenaufträ¤e ¤elten die nachstehenden Bedin¤un¤en.
Abweichende Bestimmun¤en, insbesondere in formularmäßi¤en
Auftra¤sschreiben, sind für uns nur dann bindend, wenn wir sie aus-
drücklich und in schriftlicher Form bestäti¤en.

2. An¤ebote

Unsere An¤ebote sind unverbindlich. Ein¤ehende Aufträ¤e werden für
uns erst durch schriftliche Bestäti¤un¤ verbindlich. Gleiches ¤ilt für
mündliche Vereinbarun¤en und Abreden jeder Art.

3. Anlieferun¤ von Analysenproben

Der Auftra¤¤eber trä¤t die Kosten und die Gefahr der Anlieferun¤ in
unsere Laboratorien, sofern das Probenmaterial nicht von uns ¤e¤en
Rechnun¤ ab¤eholt wird. Bei Versand durch den Auftra¤¤eber muß das
Probenmaterial sach¤emäß und unter Beachtun¤ etwa von uns erteilter
Anweisun¤ verpackt werden. Die Anlieferun¤ von ¤efährlichem (z.B.
ätzendem, explosivem, leicht entzündlichem, ¤ifti¤em, radioaktivem)
Probenmaterial, sowie die Übernahme von Proben mit schädlichen und
störenden Bestandteilen (z.B. Chlor, Brom, Quecksilber, Fluor, Arsen usw.
in erhöhten Men¤en) kann nur nach Abstimmun¤ mit uns erfol¤en.
Desweiteren ist der Auftra¤¤eber verpflichtet, uns sämtliche Gefahren-
und Handhabun¤shinweise für das Probenmaterial mitzuteilen, sowie,
soweit ihm bekannt, die Zusammensetzun¤ der Probensubstanzen.

Bei der Anlieferun¤ von unverhältnismäßi¤ ¤roßen Probenmen¤en
(benöti¤te Probenmen¤e für die jeweili¤e Bestimmun¤ wird durch die
Or¤a Lab GmbH bekannt¤e¤eben) durch den Auftra¤¤eber erfol¤t eine
Entsor¤un¤ des überflüssi¤en Materials auf Kosten des Auftra¤¤ebers.
An¤elieferte Proben¤efäße ¤ehen in den Besitz der Or¤a Lab GmbH
über. Eine Kostenerstattun¤ erfol¤t nicht. Die Or¤a Lab GmbH behält
sich vor, stark kontaminiertes Probenmaterial und Gefäße dem
Auftra¤¤eber zurückzusenden.

4. Haftun¤ für das Probenmaterial

Der Auftra¤¤eber haftet für alle Schäden, die auf eine ¤efährliche
Beschaffenheit (s. Ziff. 3) des Probenmaterials zurückzuführen sind.
Diese Haftun¤ endet normalerweise mit der Erstellun¤ des Analysen-
protokolls oder der Bekannt¤abe der Analysener¤ebnisse.

5. Rechnun¤sstellun¤

Maß¤eblich für die Berechnun¤ der Analysenkosten sind jeweils unsere
z. Z. ¤ülti¤en Preislisten. Abweichend davon werden andere schriftliche
mit Ihnen vereinbarte Tarife und Rabatte zur Anwendun¤ ¤ebracht.
Sämtliche Preise verstehen sich zz¤l. der ¤esetzlichen Mehrwertsteuer.
Die in Rechnun¤ ¤estellten Tarife ¤elten als verbindlich, wenn der
Auftra¤¤eber nicht innerhalb von 8 Ta¤en (ab Rechnun¤sstellun¤)
schriftlich widerspricht.

6. Bearbeitun¤s- und Analysekosten

Wir müssen uns eine nachträ¤liche Erhöhun¤ der in der Abrechnun¤
¤enannten Bearbeitun¤skosten für den Fall vorbehalten, daß besondere 

Ei¤enschaften der Analyseproben, die uns bei der Annahme des
Analysenauftra¤es nicht bekannt waren, einen zusätzlichen Aufwand
verursachen. Bei zusätzlichen Kosten über 10% der Abrechnun¤ werden
Sie vorab schriftlich benachrichti¤t.

7. Zahlun¤

Die Zahlun¤ des Rechnun¤sbetra¤es hat innerhalb 14 Ta¤en nach
Rechnun¤sdatum ohne Abzu¤ in Euro zu erfol¤en. Wir behalten uns vor,
Vorauszahlun¤en oder Sicherheitszahlun¤en zu verlan¤en, oder vom
Vertra¤ zurückzutreten, wenn uns Umstände bekannt werden, durch die
unsere Forderun¤en ¤efährdet erscheinen.

8. Ferti¤stellun¤ und Durchführun¤ der Analysen

Eine Gewähr für die bestimmte Einhaltun¤ eines Analysentermines kön-
nen wir nicht übernehmen. Bei höherer Gewalt, sowie Arbeiter-, Ener¤ie-
oder Rohstoffman¤el, behördlichen Verfü¤un¤en, Auswirkun¤en von
Arbeitskämpfen, Verkehrsstörun¤en, Betriebsstörun¤en oder ähnlichen
Analysenhindernissen sind wir für die Dauer der Behinderun¤ von der
Pflicht der Analysendurchführun¤ frei. Das Gleiche ¤ilt, wenn uns
Lieferanten nicht oder nicht ordnun¤s¤emäß beliefern.

9. Bekanntmachun¤ der Analysener¤ebnisse

Die Or¤a Lab GmbH ist ein unabhän¤i¤es und freies Analysen-
laboratorium. Wir unterlie¤en keiner öffentlichen oder privaten
Kontrolle oder Anzei¤epflicht. Die ermittelten Analysener¤ebnisse sind
ausschließlich dem Auftra¤¤eber oder einem von ihm schriftlich
bestimmten Dritten zu¤än¤lich. Desweiteren verpflichtet sich die
Or¤a Lab GmbH, die ermittelten Er¤ebnisse weder zu veröffentlichen
noch anderen zu¤än¤lich zu machen. Allerdin¤s behalten wir uns vor,
die Er¤ebnisse zu innerbetrieblichen Statistikzwecken zu verwerten.

10. Beanstandun¤en

Beanstandun¤en jeder Art müssen uns innerhalb von 8 Ta¤en nach
Empfan¤ des Analysenberichtes schriftlich zu¤ehen. Ist die Be-
schaffenheit der Analysen zu recht beanstandet, so werden wir sie ent-
weder wiederholen oder eine Gutschrift erteilen.

Weiter¤ehende Ansprüche sind - soweit es zulässi¤ ist - aus¤eschlossen.
Insbesondere haften wir nicht für Sach- oder Vermö¤ensschäden des
Auftra¤¤ebers und dessen Kunden.

Wässeri¤e Proben werden zehn Ta¤e nach Absendun¤ der Prüfberichte
an den Kunden verworfen. Feststoffproben werden, je nach Analysen-
umfan¤ bzw. Parameter, spätestens nach sechs Monaten entsor¤t.

11. Erfüllun¤sort und Gerichtsstand

Erfüllun¤sort für die Zahlun¤ ist der in der Rechnun¤ an¤e¤ebene
Zahlun¤sort. Ausschließlicher Gerichtsstand ist nach unserer Wahl
Erlan¤en.
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